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Schleswig-Holstein-Ticket 

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen 

 

Gültig ab 01. April 2024 

— Bekanntmachung vom 20. Februar 2024 — 

 

 

 

1. Grundsatz  

Es gelten die Tarifbedingungen des Deutsch-

landtarifs (Teile A, C, D), soweit sich aus den 

nachfolgenden Bedingungen nichts anderes 

ergibt. Für den Erwerb von Schleswig-

Holstein-Tickets unter www.bahn.de und in 

der Buchungs-Applikation DB Navigator gel-

ten die Bedingungen für den Internet-Verkauf 

von Fahrkarten (Internet Tfv 600/I), die Be-

standteil der Beförderungsbedingungen der 

Deutschen Bahn AG sind. 

 

2. Angebotszeitraum  

Schleswig-Holstein-Tickets werden unbefristet 

angeboten.  

 

3. Nutzung 

3.1 Reisende und Fahrkarte 

3.1.1 Ein Schleswig-Holstein-Ticket kann ge-

nutzt werden von bis zu fünf gemeinsam 

reisenden Personen.  

3.1.2 Darüber hinaus können bis zu drei Kin-

der im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jah-

ren unentgeltlich mitgenommen werden. 

3.1.3 Kinder nach Nr. 3.1.2 sowie Kinder bis 

einschließlich 5 Jahre werden ohne Fahrkarte 

unentgeltlich befördert. Bei der Ermittlung 

der Personenzahl werden sie nicht gezählt.  

3.1.4 Mitgeführte entgeltpflichtige Hunde 

werden bei der Ermittlung der Teilnehmer-

zahl als Person/ Erwachsener berücksichtigt.  

3.1.5 Die Anzahl der gemeinsam reisenden 

Personen muss beim Kauf der Fahrkarte an-

gegeben werden. Nachträgliche Änderungen 

(Ergänzungen oder Streichungen) sind nicht 

möglich. 

3.1.6 Die Fahrt mit einem bei Dritten erwor-

benen undatierten Schleswig-Holstein-Ticket 

muss innerhalb eines Monats ab Ausgabeda-

tum angetreten sein.  

3.1.7 Die Fahrt mit einem als unverkäuflicher 

Freifahrtschein gekennzeichneten undatierten 

Schleswig-Holstein-Ticket muss innerhalb 

eines Jahres ab Ausgabedatum angetreten 

sein.  

 

3.2 Geltungsbereich 

3.2.1 Ein Schleswig-Holstein-Ticket berechtigt 

zur Fahrt im Geltungsbereich gemäß Anlage 1. 

3.2.2 Für Fahrten, die außerhalb des Geltungs-

bereichs des Schleswig-Holstein-Tickets ange-

treten bzw. beendet werden, sind Fahrkarten 

bis zum ersten bzw. ab dem letzten fahrplan-

mäßigen Haltebahnhof im Geltungsbereich 

erforderlich. Für Fahrten mit einem angren-

zenden Länder-Ticket in dessen Geltungsbe-

reich bzw. in den Geltungsbereich des 

Schleswig-Holstein-Tickets hinein entfällt das 

Lösen von Fahrkarten bis zum ersten bzw. ab 

dem letzten fahrplanmäßigen Haltebahnhof 

im Geltungsbereich. Angrenzende Länder-

Tickets im Sinne dieser Bestimmungen sind: 

– Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, 

– Niedersachsen-Ticket. 

Eine Kombination angrenzender Länder-

Tickets gemäß dieser Regelung ergibt keine 

Durchgangsfahrkarte im Sinne von Artikel 12 

der Verordnung (EU) 2021/782. 

3.3 Geltungsdauer 

3.3.1 Ein Schleswig-Holstein-Ticket gilt an 

dem auf der Fahrkarte angegebenen Gel-
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tungstag für beliebig viele Fahrten im gesam-

ten Geltungsbereich, und zwar  

– Montag bis Freitag ab 09:00 Uhr des an-

gegebenen Geltungstages bis 03:00 Uhr 

des Folgetages, 

– Samstag und Sonntag, am 24. und 31. 

Dezember sowie an den gesetzlichen Fei-

ertagen in Schleswig-Holstein ab 00:00 

Uhr des angegebenen Geltungstages bis 

03:00 Uhr des Folgetages. 

Soll die erste Fahrt zwischen 00:00 Uhr und 

03:00 Uhr des Folgetages angetreten werden, 

muss das Schleswig-Holstein-Ticket vor Be-

ginn des Folgetages erworben werden.  

3.3.2 Für Fahrten vor Beginn der Geltungs-

dauer des Schleswig-Holstein-Tickets sind 

Fahrkarten erforderlich bis zum ersten fahr-

planmäßigen Haltebahnhof, der innerhalb der 

Geltungsdauer erreicht wird.  

Für Fahrten nach Ablauf der Geltungsdauer 

des Schleswig-Holstein-Tickets sind Fahrkar-

ten erforderlich ab dem letzten fahrplanmä-

ßigen Haltebahnhof, der innerhalb der Gel-

tungsdauer erreicht wird. 

Bei den Fahrkarten bis zum ersten bzw. ab 

dem letzten fahrplanmäßigen Haltebahnhof 

handelt es sich jeweils um eigenständige Be-

förderungsverträge. Sie stellen gemeinsam 

mit dem Schleswig-Holstein-Ticket keine 

Durchgangsfahrkarte im Sinne von Artikel 12 

der Verordnung (EU) 2021/782 dar. 

 

3.4 Namenseintragungen auf der Fahrkarte 

Ein Schleswig-Holstein-Ticket ist nur gültig, 

wenn in den dafür vorgesehenen Feldern des 

Tickets Geltungstag, Name und Vorname aller 

reisenden Personen eingetragen sind. Die 

reisenden Personen haben diese Angaben vor 

ihrem Fahrtantritt –unterwegs Zusteigende 

unmittelbar nach ihrem Zustieg– unauslösch-

lich in Druckbuchstaben einzutragen, sofern 

dies nicht bereits vom Verkaufssystem vor-

genommen wurde.  

Kinder nach Nr. 3.1.2 sowie Kinder bis ein-

schließlich 5 Jahre sind nicht einzutragen.  

Die Namenseintragungen für maximal 5 Per-

sonen im Sinne von Nr. 3.1.1 sind vorzuneh-

men: 

– bei Schleswig-Holstein-Tickets aus Fahr-

kartenautomaten für alle Personen in den 

dafür vorgesehenen Zeilen auf der Vorder-

seite der Fahrkarte,  

– bei Schleswig-Holstein-Tickets als digitale 

Tickets (Online-Ticket zum Selbstausdruck 

oder Handy-Ticket) erfolgt der Namensein-

trag für alle Reisenden bei Buchung auto-

matisch durch das Buchungssystem,  

– bei Schleswig-Holstein-Tickets, die perso-

nenbedient im Reisezentrum oder einer 

Agentur erworben wurden,  

– für die erste reisende Person in der 

dafür vorgesehenen Zeile auf der Vor-

derseite der Fahrkarte und  

– für maximal 4 Mitfahrer an geeigneter 

Stelle auf der Rückseite der Fahrkarte,  

– bei Schleswig-Holstein-Tickets, die im Zug 

erworben wurden, für alle Personen in den 

dafür vorgesehenen Zeilen auf der Vorder-

seite der Fahrkarte,  

– bei Schleswig-Holstein-Tickets, die von 

kooperierenden Verkehrsunternehmen 

ausgegeben wurden, für alle reisenden 

Personen an geeigneter Stelle auf der Vor-

der- oder Rückseite der Fahrkarte.  

Bei der Fahrkartenkontrolle ist auf Aufforde-

rung die Identität durch einen amtlichen 

Lichtbildausweis nachzuweisen.  

 

4. Beförderungsentgelte 

4.1 Beförderungsentgelte für Personen 

4.1.1 Das Beförderungsentgelt für Personen 

ist Tabelle 1 zu entnehmen. 

4.1.2 Aus bestimmten Anlässen können 

Schleswig-Holstein-Tickets unentgeltlich aus-

gegeben werden. Diese Fahrkarten sind als 

„unverkäuflicher Freifahrtschein“ gekenn-

zeichnet. 

4.1.3 Schleswig-Holstein-Tickets werden nur 

für die 2. Wagenklasse ausgegeben; ein 

Übergang in die 1. Wagenklasse ist ausge-

schlossen. 
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Tabelle 1: Beförderungsentgelte für Personen 

2. Wagenklasse 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 

Erwerb an Fahrkartenautomaten 

oder als digitales Ticket 
30,00 € 36,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 € 

Erwerb im personenbedienten 

Verkauf (ausgenommen Verkauf im Zug) 
32,00 € 38,00 € 44,00 € 50,00 € 56,00 € 

Erwerb im personenbedienten 

Verkauf im Zug falls personenbedien-

ter Verkauf stattfindet *) 

33,00 € 39,60 € 46,20 € 52,80 € 59,40 € 

*) War bei Fahrtantritt weder ein Fahrkartenschalter geöffnet noch ein zur Annahme von Bargeld geeigneter 

betriebsbereiter Fahrkartenautomat vorhanden, wird das Ticket im Zug zum Preis wie bei Erwerb an Fahrkar-

tenautomaten ausgegeben. 

 

4.2 Beförderungsentgelte für Fahrräder 

4.2.1 Für die Mitnahme von Fahrrädern gel-

ten die Tarifbestimmungen des Deutschland-

tarifs: Für die Mitnahme eines entgeltpflichti-

gen Fahrrads ist eine Fahrradtageskarte Nah-

verkehr des Deutschlandtarifs zu erwerben. 

4.2.2 Für die Mitnahme von Fahrrädern bei 

Fahrten, die ausschließlich innerhalb des Gel-

tungsbereichs des Schleswig-Holstein-Tarifs 

(Start und Ziel in Schleswig-Holstein/ Ham-

burg) gelten die Tarifbestimmungen des 

Schleswig-Holstein-Tarifs: Für die Mitnahme 

eines entgeltpflichtigen Fahrrads ist eine 

Fahrradtageskarte des Schleswig-Holstein-

Tarifs zu erwerben; Fahrradtageskarten Nah-

verkehr nach Nr. 4.2.1 werden anerkannt.  

4.2.3 Für die Mitnahme von Fahrrädern bei 

Fahrten, die ausschließlich innerhalb eines 

anderen Verkehrs-/ Tarifverbundes bzw. ei-

ner Verkehrsgemeinschaft stattfinden, gelten 

die Tarifbestimmungen des Verkehrs-/ Tarif-

verbundes/ der Verkehrsgemeinschaft. 

 

5. Erstattung und Umtausch 

5.1 Erstattung und Umtausch von Schleswig-

Holstein-Tickets sind grundsätzlich ausge-

schlossen. 

5.2 Sofern es sich um Ansprüche nach Artikel 

18 der Verordnung (EU) 2021/782 handelt, 

erfolgt eine Erstattung entsprechend Nr. 

8.2.2 der Tarifbedingungen des Deutschland-

tarifs (Teil A). 

 

 

6. Sicherung gegen Missbrauch 

6.1 Die Übertragbarkeit eines Schleswig-

Holstein-Tickets endet, sobald die Personen-

daten (Name und Vorname) nach Nr. 3.4 ein-

getragen worden sind, spätestens jedoch bei 

Fahrtantritt. Weitere Eintragungen von Perso-

nen nach erstmaligem Fahrtantritt sind zuläs-

sig und erforderlich, soweit weitere tariflich 

zugelassene Personen zu einem späteren 

Zeitpunkt hinzukommen. 

6.2 Durch nachträgliche Änderung der einge-

tragenen Namen und/ oder der Personenzahl 

und/ oder des Geltungstags wird ein Schles-

wig-Holstein-Ticket ungültig. 

6.3 Nach Fahrtantritt (bei mehreren Fahrten: 

nach Antritt der ersten Fahrt) ist der Aus-

tausch von Personen ausgeschlossen. Die im 

Austausch hinzugekommene Person ist Rei-

sender ohne gültige Fahrkarte. 

 

7. Sonstige Bestimmungen 

7.1 Das Schleswig-Holstein-Ticket ist ein An-

gebot mit erheblich ermäßigtem Beförde-

rungsentgelt im Sinne von § 3 der Eisenbahn-

verkehrs-Verordnung (EVO). Ein Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen für die Nut-

zung eines anderen Zuges aufgrund § 11 

Abs. 1 Nr. 1 EVO i.V.m. § 11 Abs. 2 EVO er-

folgt daher nicht. 

7.2 Für Entschädigungsansprüche nach Arti-

kel 19 der Verordnung (EU) 2021/782 gelten 

Nr. 8.2.8 und Nr. 8.2.9 der Tarifbedingungen 

des Deutschlandtarifs (Teil A) i.V.m. mit Nr. 

8.1 der Tarifbedingungen des Deutschlandta-

rifs (Teil C). 
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Anlage 1: Geltungsbereich Schleswig-Holstein-Ticket 

Schleswig-Holstein und Hamburg 

Unternehmen 

Verbund 
Name Verkehrsmittel Einbezogene Strecken 

AKN AKN Eisenbahn Nahverkehrszüge alle 

DB Regio DB Regio Nahverkehrszüge  

(RE, RB) 

alle 

erixx erixx Holstein Nahverkehrszüge alle 

NBE NBE nordbahn  Nahverkehrszüge alle 

neg Norddeutsche Eisenbahn 

Niebüll  

Nahverkehrszüge alle 

S-Bahn S-Bahn Hamburg 

 

alle alle 

hvv Hamburger Verkehrsver-

bund 

 

alle Tarifbereich „Hamburg AB“ 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Unternehmen 

Verbund 
Name Verkehrsmittel Einbezogene Strecken 

DB Regio DB Regio Nahverkehrszüge 

(RE, RB) 

alle 

ODEG Ostdeutsche Eisenbahn Nahverkehrszüge alle, außer 

– Inselstadt Malchow – Karow 

(Meckl) – Plau am See 

– Parchim – Karow (Meckl) – Plau 

am See 

PRE Pressnitztalbahn Nahverkehrszüge Bergen auf Rügen – Puttbus –  

Lauterbach Mole  

 

Dänemark 

Unternehmen 

Verbund 
Name Verkehrsmittel Einbezogene Strecken 

neg Norddeutsche Eisenbahn 

Niebüll 

Nahverkehrszüge 

 

(Niebüll-) Süderlügum – Tønder st  

 

Polen 

Unternehmen 

Verbund 
Name Verkehrsmittel Einbezogene Strecken 

DB Regio DB Regio Nahverkehrszüge 

(RE, RB) 

Ahlbeck Grenze – Świnoujście 

Centrum 
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Genehmigungsvermerk  

gemäß § 12 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen Schleswig-Holstein-Ticket 

Gültig ab 01. April 2024 

Die Tarifgenehmigung wurde am 06. Februar 2024 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 

und Technologie des Landes Schleswig-Holstein erteilt.  

 

 

Übersicht der Neuerungen bzw. Änderungen gegenüber der letzten Ausgabe vom 01.08.2023 

Abschnitt Name Änderung (Kurzbeschreibung) 

3.2 Geltungsbereich Klarstellung zur Durchgangsfahrkarte gemäß 

Verordnung (EU) 2021/782. 

3.3 Geltungsdauer Klarstellung zur Durchgangsfahrkarte gemäß 

Verordnung (EU) 2021/782. 

4.1 Beförderungsentgelte für Personen Austausch durch neue Preistafel. 

 


